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Index

68/01 Behinderteneinstellung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

BBG 1990 §36;

BBG 1990 §40;

BBG 1990 §42 Abs1;

BBG 1990 §45 Abs2;

BEinstG §14 Abs2;

Rechtssatz

In einem Verfahren über einen Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung

ö8entlicher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung" in einen Behindertenpass bedarf es regelmäßig

eines ärztlichen Sachverständigengutachtens, das die Auswirkungen der Gesundheitsschädigung auf die Zumutbarkeit

der Benützung ö8entlicher Verkehrsmittel beurteilt, sofern diese Frage nicht in einem unmittelbar zuvor

durchgeführten Verfahren gemäß § 14 Abs. 2 Behinderteneinstellungsgesetz im Rahmen der ärztlichen Begutachtung

ausreichend behandelt wurde oder die Unzumutbarkeit aufgrund der Art der Gesundheitsschädigung auf der Hand

liegt.
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